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RS OGH 1980/2/21 8Ob305/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1980

Norm

StVO §23 Abs1

Rechtssatz

Hindern am Vorbeifahren oder Wegfahren im Sinne dieser Gesetzesstelle bedeutet nicht eine bloße Behinderung,

sondern die Herbeiführung der fahrtechnischen oder rechtlichen Unmöglichkeit des Vorbeifahrens oder Wegfahrens.

Entscheidungstexte

8 Ob 305/79
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